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Beschluss:

1. Das Referat für Arbeit und Wirtschaft wird beauftragt, mit Unterstützung des 

Personal- und Organisationsreferats und des Direktoriums die notwendigen 

nächsten Schritte zu erarbeiten, wie eine Zertifizierung der Landeshauptstadt 

München als „mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung“ stufenweise 

erreicht werden kann. Dazu werden in einem ersten Schritt bei der 

Gütegemeinschaft Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltungen e. V. 

(GMKEV) die Ausarbeitung von für Großstädte geeignete Kriterien angeregt 

und mit Vertreter*innen der Wirtschaft prioritäre Fachverfahren und Kriterien 

identifiziert.

2. Das Personal- und Organisationsreferat, POR-5, wird beauftragt, 

entsprechende Unterstützungsleistungen einzuplanen und ein geeignetes 

Projekt zur Umsetzung der Zertifizierung der Landeshauptstadt München als 

„mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung“ in Auftraggeberschaft des 

Referats für Arbeit und Wirtschaft zu konzipieren.

3. Alle Referate werden beauftragt, im Rahmen ihrer personellen Möglichkeiten 

und tatsächlichen Betroffenheit bei der Erarbeitung einer Zertifizierung der 

Landeshauptstadt München als „mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung“ 

mitzuwirken.

4. Das Referat für Arbeit und Wirtschaft wird den Stadtrat bis spätestens Ende 

des ersten Halbjahres 2023 erneut mit dem Vorgehen und Sachstand 

bezüglich der Umsetzung der Zertifizierung der Landeshauptstadt München 

als 

„mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung“ befassen.

5. Der Antrag Nr. 20-26 / A 01747 der Fraktionen Die Grünen - Rosa Liste sowie 
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SPD / Volt vom 23.07.2021 bleibt aufgegriffen. Einer Fristverlängerung bis 

30.06.2023 wird zugestimmt.

6. Dieser Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle


